
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV II-002/08 
HA       

   
 
 
Geschäftsbereich: II Fachbereich: 33 Termin der Tagung: 26.03.08 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 19.02.08  Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.       
 Haushalt und Finanzen        Umwelt       
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 13.03.08  Hauptausschuss 19.03.08 
 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 26.03.08 
 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte 21.02.08 
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
Wahlkreiseinteilung zur Kommunalwahl 2008 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Stadt Cottbus wird in 5 Wahlkreise eingeteilt: 
Wahlkreis 1: Schmellwitz, Saspow, Sielow, Skadow, Döbbrick; 
Wahlkreis 2: Sandow, Merzdorf, Dissenchen, Willmersdorf; 
Wahlkreis 3: Ströbitz, Mitte; 
Wahlkreis 4: Spremberger Vorstadt, Madlow, Branitz, Kahren; 
Wahlkreis 5: Sachsendorf, Groß Gaglow, Gallinchen, Kiekebusch; 

   

__________________________________ __________________________________ 
Frank Szymanski   

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

Gemäß § 20 Abs. 4 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) ist die kreisfreie Stadt 
Cottbus in mehrere Wahlkreise einzuteilen.  
Die Zahl und Abgrenzung der Wahlkreise ist durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, 
sobald der Wahltag feststeht. 
 

Entsprechend des § 20 BbgKWahlG besteht die Möglichkeit, die kreisfreie Stadt Cottbus in drei bis 
sieben Wahlkreise aufzuteilen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abweichung von der 
durchschnittlichen Einwohnerzahl der Wahlkreise nicht mehr als fünfundzwanzig von Hundert nach 
oben oder nach unten beträgt. Des Weiteren sind örtliche Verhältnisse und der räumliche 
Zusammenhang zu wahren.  
 
Diese vorgeschlagene Einteilung orientiert sich an der Wahlkreiseinteilung zur Kommunalwahl 2003. 
Auf Grund von Veränderungen der Einwohnerzahlen ist es erforderlich, die Stadtteile Groß Gaglow, 
Gallinchen und Kiekebusch aus dem WK 4 in den WK 5 zu verlegen (siehe Anlage). 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 


